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Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten— Landwirtschaft Die von der an das Baugebiet Boslarnstraße angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung 
verursachten Immissionen werden in der Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen 
und im Umweltbericht thematisch behandelt. Der Hinweis wird unter Hinweise in den Be-
bauungsplan aufgenommen, auch wenn durch die Festsetzung einer ortsabrundenden He-
ckenstruktur auch die  Nutzungskonflikte mit der Landwirtschaft abgemildert werden. 
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Der gesetzliche Umgang mit Bodendenkmälern wird im Bebauungsplan unter Hinweisen 
aufgenommen 
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DT Netzproduktion Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Polizeiinspektion Amberg Die angedachte Verbindung in die Phillip-Melanchton Straße wurde aus folgenden Gründen 
verworfen. Zum einen wäre der Bogen aus Lärmschutzgründen nicht vollständig bebaubar, 
was auch wirtschaftlich negative Folgen hat, da die Kosten auf eine geringe Anzahl von 
Grundstücken umgelegt werden müssten. Zum anderen konnten die Grundstücke für die 
Verbindungsstraße zurzeit nicht erworben werden. Es bestehen seit der Sackgassenausbil-
dung Mitte der 90er keine tiefbauplanerischen Konzepte, die den Ausbau als wichtige Ver-
bindung aufgreifen. Es wurde im Gegenteil durch den Bau von zwei Doppelhaushälften und 
einem Garagenhof die Geradlinige Straßenführung der Boslarnstraße zugebaut. Da die 
Verbindung zur Erschließung der neuen Bauparzellen nicht notwendig ist, erscheint ein 
Ausbau im Rahmen dieses Bebauungsplanes nicht zielführend. Die Möglichkeit einer zu-
künftigen Anbindung, sofern sie weiterverfolgt werden soll wird mit der derzeitigen Planung 
nicht verhindert. 
 

Fußläufig sind von der Anschlussstelle des Neubaugebietes an die Boslarnstraße im Um-
kreis von 300m die Haltestellen Kolumbusstraße und Martin-Schalling-Straße gut erreich-
bar. Eine generelle Verbesserung der Linienführung außerhalt der Betroffenheit des Bebau-
ungsplanes ohne einen direkten Auftrag oder ein Konzept des Referats für Umwelt, Ver-
braucherschutz, Ordnung und Recht ist aus Sicht des Stadtentwicklungsamtes nicht ziel-
führend. 

Es wurde sich aus Sicht der Stadtplanung aus folgenden Gründen für eine Verkehrsberuhi-
gung entschieden. Es regelt zum einen auf elegante weise die Vorfahrt, beschränkt die Ge-
schwindigkeit, ermöglicht die Nutzung des Straßenraumes für die Anwohner und spart ver-
siegelte Flächen, da auf einen Gehweg verzichtet werden kann. An der Festsetzung als 
Verkehrsberuhigter Bereich wird daher festgehalten. 
 

Die Festschreibung der Stellplätze ist in der Begründung zum Bebauungsplan erfolgt. Zu-
sätzlich werden im Wohngebiet und entlang der Boslarnstraße öffentliche Parkplätze ge-
schaffen. 
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Regierung der Oberpfalz Dem Hinweis zur Darstellung des Wohnlandbaubedarfs wird in der Begründung zum Be-
bauungsplan nachgekommen. 
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Staatliches Bauamt Amberg Sulzbach Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Durch die im Immissionsgutachten festgelegten 
Isophonen, konnte die Bebauung außerhalb des kritischen Lärmbereichs geplant werden. 
Mit Entschädigungsansprüchen ist daher nicht zu rechnen. Der Hinweis wird jedoch wie 
empfohlen im Bebauungsplan aufgenommen 

 



Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 118 „Boslarnstraße“        Vorlage 005/0071/2014, Anlage 5, Seite  7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen  
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

  

 

3.22 Straßenverkehrsrecht Der Bereich innerhalb des Neubaugebietes sowie ab dessen Einfahrt auch die Boslarnstra-
ße sind als Verkehrsberuhigter Bereich vorgesehen. Die Fahrbahnbreite ist in der West-Ost 
verlaufenden Sackgasse 5,5m und in den Süd-Nord Sackgassen 4,75m eine ausreichende 
Zufahrt für Rettungsfahrzeuge wird von Seiten der Stadtentwicklung gesehen. Für die Ent-
sorgung ist es vorgesehen, die Mülltonnen an der West-Ost verlaufenden Sackgasse an 
Sammelplätzen bereit zu stellen. Der Wendehammer am östlichen Ende ist mit einmaligem 
Zurückstoßen für 3-achsige Müllfahrzeuge vorgesehen. Ein Rückwärtsfahren über längere 
Strecken ist somit nicht notwendig. 
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3.26 Immissionsschutz / Bodenschutz Die Hinweise zum Gutachten werden zur Kenntnis genommen und umgesetzt. Die be-
schriebenen Schallschutzmaßnahmen sind im Bebauungsplanentwurf nicht vorgesehen. 
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3.27 Abfallentsorgung Der Wendeplatz wurde vom Verkehrsplaner als ausreichend dimensioniert eingestuft. Ein 
einmaliges zurückstoßen ist erforderlich, ein Rückwärtsfahren ist jedoch nicht notwendig. 
 

Es sind im Bebauungsplanentwurf zwei Sammelstellen an den jeweiligen Einmündungen 
vorgesehen. Die Dimensionierung liegt über dem geforderten Mindestmaß. 
 

Die Bereitstellung der Mülltonnen wird in der Begründung erläutert. Der Bebauungsplan 
wird die Tonnensammelplätze darstellen und unter den Hinweisen wird erläutert, welche 
Grundstücke betroffen sind. 
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3.28 Wasserrecht Ø Flächenversiegelung: Zur Minimierung der Flächenversiegelung wurde die Erschlie-
ßung mit Sackgassen bei minimalen Straßenbreiten gewählt. 

Ø Zur Regenrückhaltung: Unter Hinweisen wird die Dach und Fassadenbegrünung be-
fürwortet, auf Garagen und Carports ist sie aus wasserrechtlichen und naturschutz-
rechtlichen Gründen vorgeschrieben. 

Ø Durchlässigkeit von Oberflächen: Hinweis wird an das Tiefbauamt als ausführendes 
Organ weitergegeben 

Ø Versickern (dezentral/zentral): Nicht möglich—Gutachten zur Entwässerung / Boden-
gutachten 

Ø Nutzung des Niederschlagswassers: Brauchwasserzisternen unter Hinweisen 

Ø Der Hinweis zu unbeschichteten Metalleindeckungen wird aufgenommen. 
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3.29 Naturschutz Die sich im Bereich des Bebauungsplanes befindlichen Heckenteile werden als zu erhalten 
festgesetzt. Zudem ist in den nicht bewachsenen Grundstücken eine drei Meter breite Orts-
eingrünung zu schaffen, diese ist naturnah und mit einheimischen Gehölzen zu gestalten. 
Es werden im Bebauungsplan pro Parzelle zwei Bäume festgesetzt, deren Größe binden, 
der Standort jedoch frei wählbar ist. Ein Erwerb der Hecke wäre schwierig, da die Pflege-
maßnahmen eine Zuwegung benötigen würden, die in diesem Fall extra angelegt werden 
müsste—dies wird als Konflikt gesehen. 
Die Ausgleichsflächen werden daher nicht im bzw. im direkten Umfeld des Bebauungspla-
nes liegen. Die Berechnung erfolgte durch 5.2.1 nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft“. 
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5.4 Tiefbauamt Eine Lösung der Probleme des ÖPNV kann aus städteplanerischer Sicht im Bebauungs-
plan Boslarnstraße nicht geschaffen werden. Eine zusätzliche Erschließung über die Ver-
bindung in die Phillip-Melanchton-Straße wäre denkbar, ist jedoch auch aus Gründen der 
Eigentumsverhältnisse nicht möglich. Die derzeitige Planung verhindert eine zukünftige 
Anbindung nicht, das südliche Ende der Boslarnstraße weitet sich auf 8m zu einer Wende-
möglichkeit auf, dort wäre ein Anschluss im Rahmen einer Verkehrsüberplanung in diesem 
Gebiet möglich. Die Straßenbreite von 5.50m mit Fußgängerwegen in 1.50m Breite würde 
zur Landsassenstraße eine Verbesserung darstellen und wäre für einen Citybus nach RASt 
bei durch die Taktung vermeidbaren Begegnungen durchaus zumutbar. 
 

...siehe hierzu auch die Ausführungen auf Seite 4 der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange und bei den Ausführungen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung Beteili-
gung 1 Seite1. 
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Stadtwerke Amberg Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden in der Oberpfalz Eine Vermeidung von Flächenversiegelung wurde durch die Ausbildung von Sackgassen 
versucht nachzukommen. Generell werden Hinweise auf durchlässige Beläge in den Fest-
setzungen aufgenommen, sowie die öffentlichen Parkplätze als wasserdurchlässig auszu-
bildend festgesetzt. 
 

Der Hinweis, die Metalleindeckungen mit Beschichtung auszuführen wird unter den Hinwei-
sen aufgenommen. 
 

Die Versickerungsfähigkeit wurde durch das Baugrundgutachten des Geotechnischen Insti-
tuts Prof. Dr. Gründer GbR vom 08.04.2014 als zu gering eingestuft. Es wird daher nur auf 
die Möglichkeit der Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser hingewiesen. 

 


